
       
 

Sitzung der Sachverständigengruppe zur 
Überarbeitung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ 

 
KULTURELLE VIELFALT UND 

FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN UND UNABHÄNGIGEN 
PRODUKTION 

 
26. MAI 2003 

 
Kommissionsgebäude Charlemagne, Saal S4, 

Wetstraat 170, B-1040 Brüssel 
 

Tagesordnung 
 
 
10:00 bis 13:00 Uhr 
 

 
1.  Einleitung 
 
 
2. Diskussion 
 
2.1. Geltungsbereich der Artikel 4 und 5 

2.2  Anwendung der Artikel 4 und 5 

2.3. Überwachung der Anwendung der Artikel 4 und 5 

 

 

14:30 bis 17:00 Uhr 

 

2.4. Nicht lineare Dienste 

2.5. Nicht einheimische europäische Werke und Gemeinschaftsproduktionen 

2.6. Unabhängige Produzenten 

 

3.  Sonstiges 


